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URTEIL IM STRITTIGEN KAUF DER HERRSCHAFT BERG

EA VI 1, 1180 Art . 268

Es wird erkannt : Für den Fall , dass unparteiische Schätzer

zur Feststellung gelangten , die Käufer seien massiv überfordert

worden - was bei einem Betrag von 8 bis 9000 rheinischen Gulden

als gegeben angesehen würde - solle es dem Stift Bischofszell

freigestellt sein , vom Kaufe zurückzutreten . Andernfalls soll

es beim getätigten Kauf verbleiben und die noch strittigen Punkte

durch unparteiische Richter unter dem Vorsitz eines Obmanns

[Landvogt Jakob Wickart ] beigelegt werden.

Kanzlei der Landgrafschaft Thurgau

Das Urteil wurde von den Anwälten des Stiftes ad referendum ge¬

nommen .
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